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Norm

AVG §56;

AVG §66 Abs4;

GewO 1973 §359a idF 1993/029;

GewO 1973 §359a;

GewRNov 1992 Art4 Abs10;

GewRNov 1992 Art4 Abs11;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Schon auf Grund der Übergangsregel des Art IV Abs 10 GewRNov 1992, wonach auf noch nicht abgeschlossene

Verfahren das neue Recht nicht anzuwenden ist, ist nicht zu ;nden, daß diese Übergangsbestimmung nur einen Sinn

ergebe, wenn sie einschränkend als "in erster Instanz noch nicht abgeschlossen" ausgelegt werde. Dieses

Auslegungsergebnis verbietet sich auch aus dem Bedeutungszusammenhang und der Gesetzessystematik. Die vom Art

IV Abs 10 GewRNov 1992 abweichende Regel des Art IV Abs 11 GewRNov 1992 zeigt nämlich, daß nach dem in den

Gesetzesvorschriften zum Ausdruck kommenden objektivierten Willen des Gesetzgebers zwischen "noch nicht

abgeschlossenen Verfahren" und "in erster Instanz anhängigen Verfahren" bewußt diCerenziert wird. Stellt doch Art IV

Abs 11 GewRNov 1992 ausdrücklich auf in erster Instanz anhängige Verfahren ab.
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